
Stadt Pfullingen 
Landkreis Reutlingen 

Öffentliche Bekanntmachung der 
Wahl zum Jugendgemeinderat 
am 12. Oktober 2017 

 

 

1. Der Gemeinderat der Stadt Pfullingen hat am 7. Februar 2017 den Termin für die Jugendge-
meinderatswahl auf Donnerstag, 12. Oktober 2017 festgelegt. Die gesetzlichen 
Grundlagen richten sich nach § 41 a Gemeindeordnung. 

2. Wahlzeit/Wahlraum: 
Gewählt werden kann in den Schulen: Wilhelm-Hauff-Realschule, Friedrich-Schiller-Gymnasium 
und Schloss-Schule. Die Wahlzeiten sind festgelegt auf 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

3. Wahlberechtigung: 
Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen die zum Zeitpunkt der Wahl in Pfullingen wohnen sowie 
im Alter von 12 bis 20 Jahren sind. Wählbar sind alle Jugendlichen, die am Wahltag seit min-
destens 12 Wochen in Pfullingen mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet, nicht vorbestraft sowie im 
Alter von 12 bis 20 Jahren sind und die Gewähr dafür bieten, für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung einzutreten. 

4. Wahlmodus 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahllokals 
einen Stimmzettel ausgehändigt. 
Aufdruck: „Stimmzettel für die Wahl des Jugendgemeinderats“ - Farbe: weiß. 
Dabei sind auf 3 Jahre 11 Jugendgemeinderäte zu wählen. 
Es findet eine Mehrheitswahl statt. Hierbei kann jede wählbare Person gewählt werden. Dies 
bedeutet, dass der Wähler nicht an die Bewerber gebunden ist, die auf dem Stimmzettel vorge-
druckt sind. Der Wähler kann jedem Bewerber nur eine Stimme, insgesamt jedoch nicht mehr 
als 11 Stimmen auf dem gesamten Stimmzettel vergeben. Nicht abgegebene Stimmen sind 
Fehlstimmen. 

5. Wahlvorschläge 
Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahlen frühestens am Tag nach 
dieser Bekanntmachung und bis spätestens Montag, 7. September 2017 bis 24:00 Uhr beim 
Vorsitzenden des Wahlausschusses – Ordnungsamt Pfullingen, Griesstraße 10, 72793 Pful-
lingen, schriftlich einzureichen. Für die Einreichung eines Wahlvorschlags ist die Einverständ-
niserklärung der Bewerberin/des Bewerbers erforderlich. Ein Wahlvorschlag muss enthalten: 
Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Anschrift (Hauptwohnung), Schule, Ausbildung oder 
Beruf sowie die Erklärung dass der Bewerber/in nicht vorbestraft ist und für die freiheitlich de-
mokratische Grundordnung eintritt. 
Der Wahlvorschlag ist vom Bewerber zu unterschreiben. 
Vordrucke für einen Wahlvorschlag sind im Internet unter www.pfullingen.de, direkt beim Ord-
nungsamt oder den Pfullinger Schulen erhältlich. 

Weitere Infos auch im Internet unter: facebook.com/JGRpfullingen. 

Manfred Wolf 

Wahlleiter 

http://www.pfullingen.de/
http://facebook.com/JGRpfullingen.

